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  Nr.  2/21 Februar 2021 

 

A G E N D A 
 
 

 
Februar  2021 
   
  Babysittervermittlung: Monika Styger (monistyger@gmx.ch / 076 413 39 98) 
Donnerstag, 4. Kartonsammlung 
 4. Altölsammlung (13.00-14.00, Wertstoffsammelstelle Bahnhofstrasse 7) 
 4. Samariterverein: Sanitätsdienst Sicherheit 4 S (20.00 Vereinsraum Achse) 
Freitag, 5. Feuerwehr: Generalversammlung (19.00) 
Mittwoch, 10. # Grünabfuhr 
Freitag, 12. ElKi-Treff (Kontakt: K. Manella 078 906 98 57)  
Freitag, 19. Spielgruppe Rägebogä: Chinderhüäti (8.30-11.00, Primarschulhaus)  
 19. Spitex: Mütter/Väterberatung (13.30-15.00. Anmeldung: 077 446 56 99)  
 19. Feuerwehr: Kaderübung (20.00)  
Montag, 22. Feuerwehr: Übung TLF (20.00)  
Freitag, 26. Spitex: Mütter/Väterberatung (9.00-11.00/13.30-15.00. Anmeld: 077 446 56 99)  
    
 

 

Weitere Informationen siehe:   # Inserat            # Mitteilungen                °  Pfarrblatt 
 

 

 

Termine, die man sich merken muss! 
 

    
So, 7. März Abstimmungen 
Sa, 27. März Kulturverein: Generalversammlung 
Mo-Do, 8.-11. März Samariter: Nothilfekurs 
Mo, 19. April SVP Rothenthurm: Generalversammlung 
Mo-Do, 9.-12. August Samariter: Nothilfekurs 
Sa+So, 6.+7. November Kulturverein: 15. Hobby- und Handwerkerausstellung 
    
    

Betriebsferien 
 

 

Arztpraxis MedicoPlus  27. Februar bis 7. März 2021 

 

Redaktionsadresse: F. Lengacher, Bahnhofstr. 8 6418 Rothenthurm    Tel. 041 838 15 71 
   E-Mail:  rothenthurmer.info@gmx.ch  Fax 041 838 15 72 
Stellvertretung: Nik Schuler,  Wyerweg 5, 6418 Rothenthurm Tel. 041 838 14 65  

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  20. Februar 2021 

 
 

Rothenthurmer Info 

mailto:monistyger@gmx.ch%20/%20076
mailto:flengacher@bluewin.ch


  
 

GEMEINDE  ROTHENTHURM  
 

Gemeindera tsverhand lungen  

Dezember  2020  /  Januar  2021  

 

Schalterdienst während Coronazeiten 

Wir möchten Sie bitten, während der aktuellen Situation (Covid-19) zu Ihrem und auch unse-

rem Schutz nur bei äusserst dringenden Notfällen an den Schalter zu kommen. Die Verwal-

tung bleibt während den normalen Öffnungszeiten besetzt und Sie können uns jederzeit tele-

fonisch (041 839 80 20), per Post, Onlineschalter oder E-Mail (info@rothenthurm.ch) errei-

chen. 

 

Besten Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Neue Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Rothenthurm 

Wir freuen uns, dass wir Elias Betschart seit 1. Januar 2021 als neuen Werkdienstmitarbeiter 

mit einem Arbeitspensum von 60 % und Rosa Schuler-Stark ab 1. Februar 2021 als neue 

Mitarbeiterin des Hausdienstes mit einem Arbeitspensum von ca. 30 % in unserem Team be-

grüssen dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Führung eines Gastwirtschaftsbetriebes 

Herr Nazari Niamathulla, Hauptstrasse 69, 8840 Einsiedeln, beantragte eine Gastgewerbe-
bewilligung für den Star Imbiss an der Hauptstrasse 24 in Rothenthurm. Der Gemeinderat 
erteilte die Gastgewerbebewilligung an Herr Nazari Niamathulla für den Star Imbiss per 1. 
Januar 2021. 

 

Bezirks- und Gemeindebeiträge an die Abgeltung des öffentlichen Verkehrs 

Der Kanton hat im Rechnungsjahr 2020 insgesamt Beiträge von CHF 34‘537‘803.50 an die 

ungedeckten Kosten des Angebots des öffentlichen Verkehrs geleistet. Davon entfallen 

CHF 535‘215.45 auf Tarifverbunde sowie CHF 34‘002‘588.05 auf Betriebsbeiträge an kon-

zessionierte Transportunternehmungen. 60 % dieser Kosten müssen die Bezirke und Ge-

meinden übernehmen. Der Gemeindebeitrag für Rothenthurm beläuft sich auf insgesamt 

CHF 208‘175.69. 

 

Beiträge an die Gemeinden für die Verwaltungskosten der Zweigstellen der Aus-

gleichskasse Schwyz im Jahre 2020 

Gemäss § 12 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zu den Bundesgesetzen über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung und über die Invalidenversicherung vom 24. März 1994 gewährt 

die Ausgleichskasse Schwyz den Gemeinden an die Verwaltungskosten der Zweigstellen 

Beiträge. Im RRB Nr. 813 vom 17. August 2011 wurde die Entschädigung an die Gemeinden 

mit Gültigkeit ab 1. Januar 2012 geregelt. Die Entschädigung beträgt Fr. 0.50 pro Einwohner. 

Der Beitrag der Ausgleichskasse Schwyz an die Gemeinden für die Verwaltungskosten der 

Zweigstellen wird für das Jahr 2020 auf Fr. 80‘195.00 festgesetzt. Die Gemeinde Rothen-

thurm erhält somit gemäss RRB Nr. 963 vom 22. Dezember 2020 für das Jahr 2020 einen 

Beitrag von Fr. 1‘225.00. 

 

RRB-Nr. 990/2020: Vaterschaftsurlaub 

Am 27. September 2020 hat das Schweizer Stimmvolk mit 60.3% Ja-Stimmen der Einfüh-

rung eines bezahlten, zweiwöchigen und innert einer sechsmonatigen Frist zu beziehenden 

Vaterschaftsurlaubs zugestimmt. Die angenommene Vorlage beinhaltet Änderungen des 

Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (neu Bun-

desgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende, bei Mutterschaft und bei Vaterschaft) 

mailto:info@rothenthurm.ch


  
 

GEMEINDE  ROTHENTHURM  
 

Gemeindera tsverhand lungen  

Dezember  2020  /  Januar  2021  

 

vom 25. September 1952 sowie des arbeitsrechtlichen Teils des Bundesgesetzes betreffend 

die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911.  

 

Der Mitarbeiter hat ab dem 1. Januar 2021 an Stelle eines dreitägigen Kurzurlaubs Anspruch 

auf einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub im Sinne von Art. 329g OR. Der Besoldungsan-

spruch beträgt 100% der Besoldung. Bezüglich des Erwerbsersatzes findet § 39 PV Anwen-

dung. Der Bezug des Vaterschaftsurlaubs hat keine Kürzung des Ferienanspruchs zur Folge. 

 

Auszahlung des zugesicherten Kostenbeitrags des Kantons an die Beschaffung von 

Lösch- und Rettungsgeräten der Feuerwehr 

Mit RRB-Nr. 425/220 und 367/2019 wurde der Gemeinde Rothenthurm ein Kostenbeitrag an 

die Beschaffung von Lösch- und Rettungsgeräten für die Feuerwehr Rothenthurm zugesi-

chert. Am 9. Dezember 2020 reichte die Gemeindeverwaltung Rothenthurm die Abrechnung 

ein. Das Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz, Abteilung Feuerwehrinspektorat, hat diese 

überprüft und beauftragt gemäss § 36 Abs. 1 der Feuerschutzverordnung vom 26. März 

2013 das Amt für Finanzen, die Auszahlung des zugesicherten Kantonsbeitrags laut nach-

stehender Abrechnung zu veranlassen: 

 

Kostenbeitragsberechtigter Betrag Fr. 1‘800.00 

Grundbeitrag nach § 30 Abs. 1 FSV: 15% von Fr. 1‘800.00 Fr.    270.00 

Auszahlung 2020 Fr.    270.00 

 

Jungbürgerfeier 

Falls es die ausserordentliche Situation mit dem Coronavirus zulässt, wird der Gemeinderat 

dieses Jahr wieder eine Jungbürgerfeier für die 52 jungen Erwachsenen mit Jahrgang 2002 

und 2003 durchführen. Die Einladungen werden nach den Sommerferien verschickt. Der Ge-

meinderat hofft auf eine grosse Beteiligung. 

 

Arbeitsvergaben 

Der Gemeinderat hat folgende Arbeiten/Aufträge vergeben: 

• Ersatz der Gebäudetechnik im Hallenbad (Kosten Anteil Elektro) 

- A. Schuler Elektro AG, Rothenthurm, im Betrag von CHF 15‘158.80 inkl. MWST 

 

Baubehörde Rothenthurm – Erteilte Baubewilligungen 

Es konnten folgende Baubewilligungen erteilt werden: 

 

Bauherrschaft: BirdLife Schweiz, Martin Schuck, Wiedingstrasse 78, 8045 Zürich 
KTN 439: Stautafel Holz, Grabeneinstau Almigforen 
 
Bauherrschaft: Ruedi Arnold, Schweigstrasse 2, 6418 Rothenthurm 
KTN 1127: Garagen Neubau Schweigstrasse 2, Rothenthurm 
 
Bauherrschaft: Josef jun. Schuler-Suter, Biberegg 11, 6418 Rothenthurm 
KTN 225: Erweiterung Laufstall mit Terrainanpassung, Riedmatt Biberegg 

 

Die Gemeindeschreiberin 



  
 

GEMEINDE  ROTHENTHURM  
 

 GEMEINDERAT 
 

 

 
Abstimmung vom Sonntag, 7. März 2021 über die Landabgabe  
Rittlisgatter im Baurecht 
 
Empfehlung des Gemeinderates Rothenthurm 
 
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger von Rothenthurm 
 
Der Gemeinderat empfiehlt, an der kommunalen Abstimmung vom 7. März 2021 3 x Ja zu 
stimmen! 
 
Gründe für ein Ja: 
 

- Der Gestaltungsplan Rittlisgatter auf KTN 996 ist ein gut durchdachtes Gesamtpro-
jekt zusammen mit der eingezonten Fläche von KTN 725;  

- Neue Gewerbeflächen sind im Zuge der nächsten Zonenplanpassung auszuschei-
den. 

- Das gesamte Gestaltungsplangebiet ist in einem Zug abzugeben und zu überbauen;  

- Nur so können Synergien genutzt und Kosten gespart werden;  

- Die Ablehnung eines einzelnen Baurechtsgesuchs schafft Rechts- und Planungs-
unsicherheit für alle Baurechtsnehmer;  

- Die Gemeinde würde diesfalls als Grundeigentümerin vorleistungspflichtig;  

- Dies würde zu deutlichen zeitlichen Verzögerungen des Gesamtprojekts und zu 
Mehrkosten für alle Interessenten führen;  

- Die Tiefgarage samt Zivilschutzplätzen ist im Untergrund aller drei Baufelder geplant;  

- Die Grossüberbauung bringt Arbeit und Verdienst nach Rothenthurm;  

- Die Gemeinde Rothenthurm hat jetzt 27 Jahre lang keinen Profit aus der Liegen-
schaft Rittlisgatter geschlagen; 

- Mit Ruedi Moser (NER AG, Altmattstrasse 41) hat Daniel Marty einen einheimischen 
Gewerbler als Mieter der Geschäftsräume gefunden.  

 
Im Interesse der Gemeinde Rothenthurm stimmen Sie bitte 3 x Ja! 
 

 

Der Gemeinderat Rothenthurm 



                                                                     

 
 
 

Grünabfuhr 2021 
 

Mittwoch, 10. Februar 2021 
 

 
Folgende kompostierbaren Abfälle können Sie unter den genannten Bedingungen an den für 
Kehricht üblichen Plätzen (Kehrichtsammelroute) bis 07.00 Uhr bereitstellen (bitte erst am 
Sammeltag und nicht bereits am Vorabend): 
 

 Baum- und Strauchschnitt 
Länge max. 1.6 m, mit einer Schnur gebündelt zu max. 18 kg,  

Holzdurchmesser nicht grösser als 10 cm 
 

 Küchen- und Gartenabfälle 
Rüstabfälle, Tee- und Kaffeesatz inkl. Filterpapier, Balkon- und  

Topfpflanzen mit Erdballen, Schnittblumen, Laub, Rasenschnitt usw. nicht nass und in gut 
fassbaren Behältern/Grüngutcontainern (keine Plastiksäcke!) 

 

►   Falsch bereit gestellte Abfälle werden nicht mitgenommen   ◄ 

 
 

Wichtig 
 

Das Grüngut darf keine anderen Abfälle enthalten. Alle nicht kompostierbaren Teile wie Blu-
mendraht, Kunststoff- und Metallteile, Blumentöpfe usw. müssen unbedingt entfernt werden. 
Sie verunmöglichen eine Wiederverwertung! 
 
Das Verbrennen von natürlichen, unbehandelten Wald-, Feld- und Gartenabfällen im Freien 
ist nur ausserhalb der Wohngebiete und nur sofern wenig Rauch entsteht gestattet. Die sinn-
vollste Verwertung dieser Abfälle ist aber nach wie vor die Kompostierung! 
 
 

Umweltschutzkommission Rothenthurm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



„Rittlisgatter“ 
Am 7. März gelangt die Veräusserung der gemeindeeigenen Parzelle Rittlisgatter (im 
Baurecht) zur Abstimmung. Der Gestaltungsplan der Gemeinde sieht auf dieser Parzelle 3 
Mehrfamilienhäuser und 2 Gewerbebauten vor. Eine grosse Tiefgarage mit ca. 80 
Einstellplätzen stellt sicher, dass der grösste Teil der Fahrzeuge unterirdisch parkiert wird 
und so ein zukunftsweisendes und attraktives Wohn- und Gewerbequartier entsteht.  
Die Kommission hat sehr gute Arbeit geleistet und ein tolles Projekt vorbereitet. Damit das 
Projekt kein Flickwerk wird, ist es wichtig und wesentlich kostengünstiger, wenn das 
gemeinsam geplante Areal, insbesondere die Vorbereitungs- und Erdarbeiten sowie die 
unterirdischen Geschosse (Tiefgarage) und Zufahrten gemeinsam mit allen Bauwilligen 
zusammen erstellt werden können. 

Folgende Investoren möchten in Rothenthurm investieren: 

- Acama Immobilien AG, Sursee  / 3 Mehrfamilienhäuser & Tiefgarage 
- Philipp Schuler Fahrzeug Technik, Rothenthurm / Gewerbebaufeld 1 
- Daniel Marty, Lauerz / Gewerbebaufeld 2 

Warum im Baurecht? 

- Das Land bleibt im Eigentum der Gemeinde 
- Jährliche Einnahmen von Baurechtszins ist im Sinne der Bürger 
- Ein Verkauf wäre nachteilig für die Gemeinde, da der kantonale Finanzausgleich im 

gleichen Umfang gekürzt würde. 

Warum nicht alles einheimische Bauherren? 

- Die Mehrfamilienhäuser bedingen grosse Vorinvestitionen (Tiefgarage), welche nur 
eine grössere und langfristig denkende Investorin vorfinanzieren und sicherstellen 
kann.  

- Die Gemeinde hat über zwei Jahre versucht, einheimische Bauwillige zu finden. Mit 
Phillip Schuler konnte ein Gewerbetreibender für dieses Projekt gewonnen werden. 
Weitere Einheimische liessen sich nicht finden. 

- Der Gewerbebau von Herrn Marty sieht Mietflächen vor. Somit stehen in diesem Bau 
in Zukunft Gewerbeflächen für Interessenten aus der Gemeinde und der Umgebung 
zur Verfügung. Dadurch besteht auch für Einheimische die Chance, erschlossene und 
ideale Gewerbeflächen im Dorf zu finden ohne selber sehr grosse Investitionen 
tätigen zu müssen. 



Wir sind überzeugt, dass das Projekt mit den aktuellen Investoren eine einmalige Chance für 
unser Dorf darstellt und eine gelungene und zukunftsorientierte Überbauung ermöglicht. Es 
bleiben in Rothenthurm wichtige Arbeitsplätze erhalten und es werden Neue geschaffen.  
Den Investoren dürfen wir unser Vertrauen in jeder Beziehung schenken.  

Eine Zerstückelung des Projekts und eine etappenweise Veräusserung birgt die Gefahr, dass 
anstelle einer durchdachten und aufeinander abgestimmten Überbauung ein Flickwerk 
entsteht, welches erst noch wesentlich höhere Kosten verursacht.  

 

Geschätzte Stimmbürgerin, geschätzter Stimmbürger. Danke für Ihre 
Zustimmung zu diesem Generationenprojekt zum Wohle unserer Gemeinde 
und zum Wohle unseres Gewerbes. 

 

Abstimmung vom 7. März 2021 

3 x JA 

 
   



 

Abstimmung Baurechtsvergabe Rittlisgatter 
 

Geschätzte Rothenthurmerinnen und Rothenthurmer 
 

Am 7. März 2021 findet die Abstimmung über die Baurechtsvergabe 

im «Rittlisgatter» statt. 

Ich bin einer der Interessenten und möchte Ihnen kurz ein paar 

Gründe mitteilen, weshalb ich auf dem Baufeld 2 ein Gewerbehaus 

errichten möchte.  

Mein Ziel ist es, einen Gewerberaum zu erstellen, der flexibel 

verwendbar ist. Die Gewerbehalle hat eine Grundfläche von ca. 

600m2 und eine Raumhöhe von 5 Metern. Der Gewerberaum kann 

unterteilt werden. Die Gewerbebaute wird unterkellert und an die 

geplante Tiefgarage angebunden. Auf der Gewerbehalle werden 

zusätzlich Mietwohnungen erstellt. 

Ich möchte einen Gewerberaum für das einheimische Jung- und 

Kleingewerbe zur Verfügung stellen. Sämtliche Gewerbe- und 

Wohnräume werden zu fairen und marktgerechten Mietpreisen 

angeboten. 

Mit Ruedi Moser-Hitz, NER AG, Altmattstrasse 41, 6418 

Rothenthurm habe ich einen einheimischen Gewerbetreibenden 

gefunden, der Interesse daran hat, die ganze Gewerbefläche zu 

mieten. Somit wird meine Gewerbefläche einem einheimischen 

Mieter zur Verfügung gestellt.   

Geschätzte Rothenthurmerinnen und Rothenthurmer, geben Sie dem 

ausgezeichneten Gesamtprojekt eine Chance und stimmen Sie 3 x JA! 

Besten Dank für Ihre Unterstützung! 

 
 

Daniel Marty        und       Ruedi Moser-Hitz 
 



 

Zitat 

Nirgends strapaziert sich der Mensch 
mehr als bei der Jagd nach Erholung. 

Laurence Sterne (engl.-irischer Schriftsteller, 1713-1768) 



 
 
 

Gemeindeabstimmung Rittlisgatter: 2x JA und 1x NEIN! 
 
 
Geschätzte Rothenthurmerinnen und Rothenthurmer 
 
Am 7. März wird über die Abgabe des gemeindeeigenen Landes im Rittlisgatter abgestimmt. Die 
SVP Rothenthurm hat hierzu eine Parole gefasst und empfiehlt Ihnen, geschätzte 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ein NEIN zur Abgabe von Gewerbeland an Daniel Marty 
aus Lauerz in die Urne zu legen: 
 

- Weil wir nicht damit einverstanden sind, dass unser gemeindeeigenes Land einem 
Auswärtigen abgegeben wird! 

 
- Weil wir stattdessen stolz darauf sind, das Gewerbeland einheimischen Unternehmern 

wie Philipp Schuler abgeben zu können, die in unserer Gemeinde Arbeitsplätze schaffen! 

 

- Weil Daniel Marty aus Lauerz kein Gewerbler ist und an der Informationsveranstaltung 
vom 22. Oktober 2020 noch nicht einmal wusste, was er mit dem Land machen wird, 
wogegen er wusste, dass er selber nicht nach Rothenthurm kommen wird, um hier zu 
wohnen! 

 

- Weil wir mit der Landabgabe lieber zuwarten wollen, bis wir das Gewerbeland einem 
einheimischen Unternehmer abgeben können, da weder die Gemeinde noch die 
Genossame über weiteres Gewerbeland verfügen! 

 

- Weil wir gerne auf den jährlichen Baurechtszins von Daniel Marty aus Lauerz im Betrag 
von knapp Fr. 15'900.-- verzichten, wenn wir unser Land dafür einem jungen 
einheimischen Gewerbler abgeben können, der den Schritt in die Selbständigkeit wagt! 

 

- Weil wir befürchten, dass sich ein junger Rothenthurmer Gewerbler mangels Alternativen 
dereinst für teures Geld bei Daniel Marty aus Lauerz wird einmieten müssen, wogegen 
Daniel Marty aus Lauerz von einem preiswerten Baurechtszins profitiert!  

 
Aus all diesen und noch vielen anderen Gründen empfehlen wir Ihnen, unser Gewerbeland nicht 
an den auswärtigen Daniel Marty aus Lauerz abzugeben. 
 
 
Ihre SVP Rothenthurm 



Gewerbefreunde Rothenthurm 
 
 
Keine Landabgabe an Auswärtige! 
 
 
Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Am 7. März können wir darüber abstimmen, an wen wir unser gemeindeeigenes Land im 
Rittlisgatter abgeben. Bei dieser Abstimmung empfehlen wir Ihnen, 1x Ja und 2x Nein zu 
stimmen. Wir unterstützen die Abgabe von Gewerbeland an Philipp Schuler voll und ganz. Bei 
Philipp Schuler handelt es sich um einen einheimischen Gewerbler. Wir sind froh, wenn Philipp 
sein Gewerbe mit seinen Mitarbeitern weiterhin in Rothenthurm betreiben kann. Darum ganz klar 
ein Ja zur Landabgabe an Philipp Schuler.  
 
Ebenso klar sind wir aber gegen die Abgabe von Gewerbeland an Daniel Marty aus Lauerz. 
Diesen Landteil halten wir besser für einen jungen Rothenthurmer oder eine junge 
Rothenthurmerin frei, um sich dereinst den Traum der Selbständigkeit erfüllen zu können. Darum 
ganz klar ein Nein zur Landabgabe an Daniel Marty aus Lauerz. 
 
Wir sind aber auch klar gegen eine Abgabe von Land an die ACAMA Immobilien AG in Sursee. 
Beim gemeindeeigenen Land handelt es sich um Land von uns Rothenthurmerinnen und 
Rothenthurmer, welches mit unseren Steuergeldern erworben wurde. Wir verstehen darum nicht, 
weshalb dieses Land an Auswärtige abgegeben wird. Anstelle das Land einem auswärtigen 
Spekulanten aus Sursee abzugeben, sollte sich doch ein einheimisches Konsortium finden 
lassen, welches das Land überbaut. Auch die Genossame gibt ihr Land nicht an Auswärtige ab 
und macht damit gute Erfahrungen. So konnten im Gebiet Schweig verschiedene einheimische 
Unternehmer ihren Traum vom eigenen Gewerbe verwirklichen und dabei sogar noch diverse 
Arbeitsplätze schaffen! Demgegenüber bequemte sich der Präsident der ACAMA aus Sursee 
nicht einmal dazu, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Darum ganz klar ein Nein zur 
Landabgabe an die ACAMA Immobilien AG in Sursee.  
 
Mit 1x Ja und 2x Nein setzen wir uns auch für ein nachhaltiges Wachstum in Rothenthurm ein. 
Wenn alles auf einmal überbaut wird, wird dies zu Schwierigkeiten bei der Infrastruktur der 
Gemeinde führen, da es auf einen Schlag unzählige neue Wohnungen geben wird. Wenn die 
Überbauung aber etappenweise erfolgt, haben wir diese Probleme nicht und es werden nicht auf 
einmal so viele neue Wohnungen auf dem Markt sein. Ausserdem kann dann unser Gewerbe 
besser profitieren, weil es ja nicht gleichzeitig auf jeder Baustelle im Einsatz stehen kann. Für uns 
ist darum klar, dass es das Beste für Rothenthurm und unser Gewerbe ist, das Land dem 
einheimischen Philipp Schuler, nicht aber den beiden Auswärtigen aus Lauerz und Sursee 
abzugeben! 
 
Für die Gewerbefreunde Rothenthurm 
Albert Schuler-Kälin (Blitz)  Remo Kryenbühl-Grab  Willi Grab-Schuler 



 

 



Gewinner 36. Volg-Büechli Verlosung 

Jetzt erhältlich: feines Fasnachtsgebäck!

Bäckerei Schnüriger GmbH         Telefon 041 838 11 45       info@baeckerei-schnueriger.ch     
Hauptstrasse 21   6418 Rothenthurm      Fax 041 838 11 44         www.baeckerei-schnueriger.ch

3X FR. 100.00
SCHULER MARTINA  HAUPTSTRASSE 19  6418 ROTHENTHURM
REICHMUTH KATJA  MÜSLI 3    6418 ROTHENTHURM
SUTER-LENHERR MARINA  KILLERNWEG 2   6418 ROTHENTHURM

10X FR. 20.00
CAMENZIND ERNA  LÜTZELMATTSTRASSE 17  6418 ROTHENTHURM
SCHULER MARIE-THERES  OBERDORFSTRASSE 17  6418 ROTHENTHURM 
MARTY MARLEN   ADELBODEN    6422 STEINEN
STYGER BRIGITTA   MÜLLERNSTRASSE 21  6418 ROTHENTHURM
BEELER IRENE   MÜLLERNSTRASSE 5  6418 ROTHENTHURM
MICIC DARIO   KRONENSTRASSE 12  6418 ROTHENTHURM
SCHNÜRIGER NADIA  ALTMATTSTRASSE 29  6418 ROTHENTHURM
OGUZ MELIS   HAUPTSTRASSE 38   6418 ROTHENTHURM
GASSER TALIN   ROSSBODENSTRASSE 6   6418 ROTHENTHURM
SCHULER HEDY   FLÜELISTRASSE 9   6418 ROTHENTHURM

Montag-Samstag   6.00 - 19.00

Sonn- u. Feiertage  6.00 - 12.00

Herzliche Gratulation und vielen Dank für Ihre Treue! 

Die Gutscheine können im Laden abgeholt werden.

Die nächste Ziehung findet im Mai 2021 statt. 



Kronenmetzg GmbH / Urs Trütsch / Hauptstrasse 23 / 6418 Rothenthurm  

Tel. 041 838 12 72 / Fax 041 838 12 11 / Mail info@kronenmetzg.ch 

 

 

Fasnacht mal anders… 

Leider fällt die Fasnacht dieses Jahr wohl wegen dieser Schein - Pandemie aus. Keine Guggenmusik, keine 

Tiroler und keine Hudis im Turä am Güdelmontag. Die empfohlenen Massnahmen gegen das Virus hätten 

doch so gut zur Fasnacht gepasst. Das einzig Positive dabei ist, dass man über die Fasnachtszeit eine 

Larve tragen darf, wenn auch eine etwas andere. 

Monatspäckli Februar: 

- 2 Cordon Bleu 

- 300g Rindshackfleisch 

- 2 Schweinskoteletten 

- 3 panierte Schweinsblätzli 

- 1 Schale Bauernschinken 

- 1 Stück Knoblispeck 

- 1 Pack Chnebeli 

für Fr.50.- / Ab 2 Päckli Fr.45.- 

Vorratspäckli Februar: 

- 500g Schweinsgeschnetzeltes 

- 500g Rindsgulasch 

- 1 Letzibraten 

- 3 Pouletbrüstli 

- 3 Emmentalersteak 

- 3 Hamburgerspiessli 

- 2 Kalbsbratwürste 

- 2 Schweinsbratwürste 

für nur Fr. 100.- / ab 2 Päckli Fr. 90.- 

Rindfleisch - Päckli 

4 kg Rindfleisch aus der Region für nur 

Fr. 100.-  

- 500g Rindgeschnetzeltes 

- 500g Rinds - Saftblätzli 

- 500g Rindsvoressen 

- 500g Rindshackfleisch 

- 1 kg Rindsbraten 

- 1 kg Siedfleisch mager 

Alles vakuumiert und beschriftet! 

 



 

 

Zu vermieten 

in Rothenthurm 

ab 1. April   

oder nach Vereinbarung 

3½ Zi-Wohnung 

Mietpreis inkl. NK 

Fr. 1'050.-- 
 

Autoabstellplatz inbegriffen 

Näher Auskunft erteilt: 

Josef Marty 

Tel. 041 838 11 91 oder 

079 341 62 83 

 

 

 

Nähkurse in Rothenthurm 

Regelmässig finden Nähkurse statt.  

Für Erwachsene sowie Kinder ab der 5. Klasse. 

Für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Projekt je nach Gruppe und Niveau, Tausend 

Ideen vorhanden ☺  

 

Jeweils 19.00-22.30 

Kosten pro Abend Fr. 40.-  

Anmeldung/Auskunft 

K. Manella 078/906 98 57 oder 

dudli84@gmx.ch 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

«Systemrelevant» ist  

das Wort des Jahres 2020. In der Krise,  

wo der Mensch auf vieles verzichten muss, 

wird ihm bewusst, was für ihn nicht nur 

dringlich, sondern wirklich wesentlich ist. 

Menschen (aber auch Tiere und Pflanzen) 

brauchen, um leben zu können, Gesund-

heit, Nahrung und Licht. Diese drei Dinge 

sind für jeden Organismus systemrelevant.  

In den liturgischen Feierlichkeiten Anfang 

Februar wendet sich die Kirche dem für uns 

Systemrelevanten zu und segnet den Leib, 

das Brot und die Kerzen. «Mens sana in 

corpore sano» sagt der Lateiner. «Gesun-

der Geist in gesundem Körper». Geist, 

Seele und Körper bilden eine Einheit und 

beeinflussen einander. Der Körper ist nicht 

einfach nur Hülle für Seele und Geist. Der 

Körper selber ist kostbar und Geschenk 

Gottes. Christen glauben an die leibliche 

Auferstehung und halten den Leib in Ehren. 

Sportliche Betätigung, Freude an der 

Schöpfung, Pflege des Körpers oder 

Genuss am Essen, das alles gehört zum 

Menschsein wesentlich dazu.  

Natürlich kann das alles auch einseitig 

werden: Vergötterung des Leibes, Körper-

kult, Gesundheitsfanatismus, Ernährung 

als Ersatzreligion… Wenn wir vergessen, 

dass der Mensch Körper, Geist und Seele 

ist, laufen wir auch Gefahr, unsere eigent-

liche Menschlichkeit zu verlieren. 
 

Da wir nun in der baldigen Fastenzeit auf 

das eine oder andere Gute, Schöne und 

Wichtige verzichten, tun wir das, um diese 

Verhältnismässigkeit im Blick zu behalten 

und Missverhältnisse ins Lot zu bringen. 

Und wenn wir Anfang Februar Hals, Brot 

und Kerzen segnen, dann wollen wir Gott 

bitten, dass er uns all das geben möge, was 

für uns systemrelevant ist, dass er uns aber 

auch helfen möge, alles Geschaffene so zu 

gebrauchen, dass es uns zum Heil – eben 

zum Segen – werde.  
 

Pfr. Erich Camenzind  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

EVANGELIEN DER SONNTAGE 
 

07. Feb, 5. So im Jk Mk 1,29-39 
14. Feb, 6. So im Jk Mk 1,40-45 
17. Feb, Aschermittwoch Mt 6,1-18 
21. Feb, 1. Fastensonntag Mk 1,12-15 
28. Feb, 2. Fastensonntag Mk 9,2-10 
 

 
 

AUS DER PFARREI 
 

In der Taufe werden in die 
Gemeinschaft der Kirche 
aufgenommen: 

 

ARWIN, Sohn von Marcel und Sabrina 
Felder-Zehnder, Schulstr. 
 

RONJA, Tochter von Albert und Anita 
Fach-Reichmuth, Nägeliberg. 
 
 

Herr, segne die Eltern und ihre Kinder. 
 

Aus unserer Pfarrei 
verstorben ist: 

 

ANNELIES SCHULER,  
Jg. 58, Kirchenland 1 
 

Herr, gib ihr die ewige Ruhe.  
 

 
 
 
 
 

CORONA-AKTUELL 
 

Zu Redaktionsschluss  
(22. Jan.) gilt für die Gottesdienste 
die Teilnehmerbeschränkung von 50 
Personen. Somit laden wir Sie wei-
terhin wie folgt zur Sonntagsmesse 
ein; 
  

• 1. Hauptmesse um 09.30 Uhr. 
(bitte Reservationszettel nehmen) 

• 2. Hauptmesse um 10.30 Uhr.  
• Abendmesse um 19.30 Uhr. 

 
Sollten die Bestimmungen für Veran-
staltungen ändern und das Gottes-
dienstangebot entsprechend ange-
passt werden, informieren wir Sie 
• über die Gottesdienstzeiten im 

«Bote der Urschweiz» (Freitag) 
• über die Homepage der Pfarrei:  

www.pfarrei-rothenthurm.ch 
• über den Aushang bei der Kirche 
 

 

Weiterhin sind wir für Sie da, wenn 
Sie Hilfe oder Unterstützung benöti-
gen. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie 
etwas brauchen. Sei es, dass Sie 
einen Einkauf tätigen sollten oder 
einfach Freude an einem Besuch 
hätten, ebenso wenn Sie gerne ein 
Sakrament empfangen möchten. 
 
 
 
 

SEGNUNGEN 
 

Kerzensegnung, 2. Februar 
 

Kerzen werden in der Abend-  
messe um 19.30 Uhr gesegnet. 
 

Legen Sie Kerzen, die Sie segnen 
lassen möchten, zum Marienaltar. 
 
Halssegnung, 3. Februar 

 

Der Blasiussegen kann  
nach der Abendmesse vom 
2. Februar empfangen werden sowie 
am Mittwoch nach der Messe um 
08.30 Uhr und nachmittags nach 
dem Kinderrosenkranz um 13 Uhr. 
 

Pfarramt: Erich Camenzind, Pfarrer, Hauptstr. 9, 6418 Rothenthurm 

 Telefon: 041 838 11 93; 079 455 07 03 

 E-Mail: e.camenzind@bluewin.ch 

 Homepage: www.pfarrei-rothenthurm.ch 

Sekretariat:  Esther Koch, Hauptstr. 9, 6418 Rothenthurm 

 Telefon: 041 838 11 93; E-Mail: pfarramt-rothenthurm@bluewin.ch 

 Öffnungszeit: Montag: 08.15 – 11.15 Uhr, 13.30 – 17 Uhr 

Sakristanin: Barbara Amstutz, Telefon: 041 832 03 41 

Biberegg: Francesco Bachmann, Kpl., Biberegg 15, Telefon: 041 838 15 15  

 E-Mail: info@theresia.ch 

 

 

Redaktionsschluss: Jeweils am 15. Kalendertag des Vormonates.   Pfarrei St. Antonius 
 

     FEBRUAR 2021 

  
 

„Gott,  

du Beschützer aller,  

die auf dich hoffen,  

ohne dich ist nichts gesund  

und nichts heilig.  

Führe uns in deinem Erbarmen  

den rechten Weg und hilf uns,  

die vergänglichen Güter  

so zu gebrauchen,  

dass wir die ewigen nicht verlieren. 

Darum bitten wir  

durch Jesus Christus,  

unseren Herrn.» 
 

Tagesgebet der Liturgie 

http://www.pfarrei-rothenthurm.ch/
mailto:e.camenzind@bluewin.ch


Brotsegnung, 5. Februar 
 

Brot wird am Agatha-
tag in der Abendmes-
se um 19.30 Uhr gesegnet. Gesegnete 
Agatharingli sind in der Bäckerei 
erhältlich. 

 

Brote, die Sie segnen lassen wollen, 
legen Sie vor dem Hauptaltar nieder. 
 
GEDÄCHTNIS FRAUENVEREIN 
 

Sein Gedächtnis  hält  der 
FMV am Sonntag,  07. Fe- 
bruar. Othmar Abegg und 
Walter    Liebich    werden  
den Gottesdienst mit Panflöte und 
Orgelspiel musikalisch umrahmen.  
 

Sonntag, 07. Februar, 10.30 Uhr. Der 
Gottesdienst ist vor allem für die Mit-
glieder vom FMV reserviert. 
 
FASTNACHTSSONNTAG: 
OPFER AMBROSIUSWERK 
 

Seit vielen Jahrzehnten engagiert 
sich Tobias Stöcklin in verschiede-
nen sozialen Projekten. In den 90er 
Jahren wurde er bekannt, als er sich 
mit viel Herzblut um die Drogenab-
hängigen am Letten/ZH kümmerte. 
Selber Zirkusmann, gilt sein Haupt-
engagement heute den Fahrenden 
und Zirkusleuten. Diese erfahren 
gerade in der Coronazeit, wo Veran-
staltungen weitgehend abgesagt 
sind, schmerzhafte Einbussen ihres 
ohnehin schon kleinen Einkommens. 
Zu den Projekten von Tobias Stöcklin 
gehört z.B. das «Korbflechten», mit 
dem sich die Fahrenden einen Zusatz 
verdienen können. Er tritt aber auch 
selber mit seinem Puppentheater 
auf, um Spenden für seine Projekte 
zu sammeln.  
Am Fasnachtssonntag, 14. Februar, 
wollen wir das Engagement von 
Tobias Stöcklin unterstützen und 
nehmen für sein «Ambrosiuswerk» 
das Opfer auf. 
 
ASCHERMITTWOCH, 17. FEB. 
 

Mit dem Aschermittwoch 
beginnt die 40tägige Fa-
stenzeit zur Vorberei-
tung auf Ostern. Das 
Aschenkreuz erinnert 

uns an die Sterblichkeit. 
Daran ändern auch die ausgeklügelt-
sten Sicherheitskonzepte und Hygie-
nevorschriften nichts. Ostern erin-
nert uns aber auch an die Perspek-
tive, die wir über den Tod hinaus 
haben durch Jesus Christus. Ihm gilt 
es deshalb das Herz zu bereiten. 
 

Nach der Schule um 11.30 Uhr 
In der Abendmesse um 19.30 Uhr 
 

PFARREIRATSSITZUNG, 18. FEB. 
 

Am 18. Februar trifft sich der Pfarrei-
rat zu seiner ersten Sitzung im Jahr. 
Anliegen, die Sie gerne im Rat bespro-
chen haben möchten, geben Sie bitte 
an eines der Mitglieder, an das Sekre-
tariat oder an den Pfarrer weiter. 
 
VORANZEIGE: KRANKENSALBUNG 
 

Am 7. März wird um 
16.00 Uhr die Kranken-
salbung gespendet. Wir 
bitten Sie, Gläubige aus 
Ihrem Umfeld, welche unter kör-
perlichen oder geistigen Gebre-
chen leiden, auf diese Möglichkeit 
aufmerksam zu machen.  
 
DAS JAHR DAS WAR… 
 

19 Kinder aus der Pfarrei 
empfingen letztes Jahr das 
Sakrament der Taufe. 
 

1 Paar aus unserer Pfarrei 
hat sich im Sakrament der 
Ehe das JA-Wort gegeben. 
 

Von 16 Pfarreiangehörigen 
haben wir Abschied genom-
men. 
 

                   -  LICHEN DANK 
 

               Wir   bedanken   uns   für   Ihre    
         Opfergaben im 2. Halbjahr 2020:   
 

05. Juli Verein Diakonie   97.50 
12. Juli Seelsorge Kt. Schwyz 209.05 
19. Juli Aufgaben der Pfarrei 233.85 
26. Juli Dekanat Wallfahrten 187.15 
01. Aug Kreuzeggkapelle 148.10 
09. Aug Kirche in Not               1055.- 
15. Aug Ministranten 239.70 
23. Aug Studentenpatronat 205.90 
30. Aug Caritas 484.65 
06. Sep Bistumsopfer 235.55 
13. Sep Christen im Hl. Land 414.35 
20. Sep Inl. Mission 339.80 
27. Sep Auslagen Firmung    1103.60 
27. Sep Migratio 354.55 
04. Okt Peterspfennig II 305.80 
18. Okt Missio 209.70 
25. Okt Auslagen Erstk. 377.50 
25. Okt Frauen in Not/SZ 152.10 
01. Nov Kath. Gymnasien   114.- 
08. Nov Katech. Arbeitsst. 156.60 
15. Nov Priesterseminar 157.85 
22. Nov Neupriester Niklas G. 176.- 
22. Nov Stipendienstiftung    90.- 
28. Nov Universität Fribourg 148.70 
08. Dez Kirchenchor 231.05 
13. Dez K-TV 320.- 
20. Dez Vision Familie 200.- 
20. Dez Missionsschwestern 481.- 
25. Dez Kinderspital Beth.    1350.- 
 

              Pfarrkirche insges.  4129.- 

 

Missionsprojekt 2021 
 

Mutumba / Burundi 
 

Die Schönstätter Marienschwes-

tern sind vielen von uns bekannt, 

durch das Pilgerheiligtum, wel-

ches monatlich in vielen Häu-

sern in unserem Dorf seinen 

Besuch abstattet. Die Marien-

schwestern, die in der Schweiz 

in Quarten ihr Zentrum haben, 

sind auch auf der ganzen Welt 

missionarisch tätig. So auch in 

Mutumba/Burundi, wo sie sich 

mutig für die Ärmsten einsetzen 

und ihnen ein klein wenig Licht 

und Freude schenken.  

Wir möchten diese Fastenzeit 

die Schönstattschwestern in 

ihrer Arbeit in Burundi unter-

stützen und nehmen in den 

Sonntagsgottesdiensten dafür 

das Opfer auf. Sie können Ihre 

Spende auch im Pfarrhaus ab-

geben.  

Herzlichen Dank. 

 

2021 
 

Mit dem Hl. Josef 
durch die Fastenzeit 

 

Vor 150 Jahren wurde der 

Heilige Josef zum Schutzpatron 

der gesamten Kirche ernannt. 

Aus diesem Grund ruft Papst 

Franziskus auf, das Kirchenjahr 

2021 in besonderer Weise dem 

Ziehvater Jesu zu widmen. 

Josef, so der Papst, sei den 

Menschen gerade in Corona-

zeiten ein besonderes Vorbild.  

Was der Papst damit meint, 

wollen wir an den Freitagen der 

Fastenzeit miteinander betrach-

ten, in dem wir das Schreiben, 

welches der Papst anlässlich des 

Jubiläum, veröffentlicht hat, 

lesen.  
 

Immer am Freitag um 20 Uhr, 

(nach der Abendmesse), Pfarr-

kirche (ca. 15 Minuten).  

Erstmals am 19. Februar. 
 

Während der Vorbereitung auf 

das Hochfest des Hl. Josef vom 

19. März werden wir jeweils am 

Ende der Messe auch ein kurzes 

Gebet zum Heiligen Josef beten. 
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Beichtgelegenheit 

Samstag           16.00 – 16.30 Uhr 
 

Rosenkranzgebet 

Mo – Do         17 Uhr 
Freitag         19 Uhr 
Samstag        09 Uhr 
1. Mittwoch/Monat           13 Uhr 
(für Kinder) 
 

Stundengebet 
Vesper (Abendgebet) 

Samstag  16.30 Uhr 
Komplet (Nachtgebet) 

Sonntag   20.15 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMSTAG, 30. JANUAR 

09.30 Hl. Messe 
 Stiftmesse:  
 Albert Schuler-Styger, 

Müllernstrasse 2 

 
 

SONNTAG, 31. JANUAR 
 

4. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 

09.30  Hauptmesse 
  Opfer: Rigi Klösterli 
10.30  Hl. Messe 
19.30  Hl. Abendmesse 
 

 
DIENSTAG, 02. FEBRUAR 
DARSTELLUNG DES HERRN; LICHTMESS 
 

15.15  Schulmesse (5./6. Klasse) 
19.30 Hl. Messe 
 Kerzenweihe 
 
MITTWOCH, 03. FEBRUAR 
Hl. Blasius 
 

08.00  Stille Anbetung 
08.30  Hl. Messe 
  Blasiussegen 
13.00  Kinderrosenkranz 
13.30  Blasiussegen 

DONNERSTAG, 04. FEBRUAR 

08.30 Hl. Messe 
17.00 Gb. um Priesterberufungen 
 
FREITAG, 05. FEBRUAR 
Hl. Agatha; HJ-Freitag 
 

15.00 Barmherzigkeits Rosenkranz 
Euch. Anbetung  

19.00 Rosenkranz für die Familien 
19.30 Hl. Messe  

(Herz-Jesu-Altar) 
  Gedächtnis der Feuerwehr 
  Brotsegnung 
 Anschl. Anbetung (bis 21 Uhr)  

 
SAMSTAG, 06. FEBRUAR 
Hl. Paul Miki und Gefährten 
Herz-Maria-Sühnesamstag 
 

08.45 Stille Anbetung,  
 Beichtgelegenheit 
09.00 Freudenreicher RK 
09.30 Hl. Messe  
 (Marienaltar) 

 
 

SONNTAG, 07. FEBRUAR 
 

5. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 

09.30  Hauptmesse 
  Opfer: Caritas Urschweiz 
10.30  Hl. Messe 
  Gedächtnis FV 
  Opfer: FV 
  Mitgestaltung: Panflöte 
19.30  Hl. Abendmesse 
 

 
DIENSTAG, 09. FEBRUAR 

15.15  Schulmesse (3./4. Klasse) 

 
MITTWOCH, 10. FEBRUAR 
Hl. Scholastika 
 

08.00  Stille Anbetung 
08.30  Hl. Messe 
 
DONNERSTAG, 11. FEBRUAR 
Unsere liebe Frau von Lourdes 
 

08.30  Hl. Messe  
    (Marienaltar) 
 
FREITAG, 12. FEBRUAR 

19.30 Hl. Messe 
 
SAMSTAG, 13. FEBRUAR 

09.30 Hl. Messe 

 
 

SONNTAG, 14. FEBRUAR 
 

6. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
 

09.30  Hauptmesse 
  Opfer: Ambrosiuswerk 
  Mitwirkung: «Zauberklänge» 
10.30  Hl. Messe 
19.30  Hl. Abendmesse 
 

 
DIENSTAG, 16. FEBRUAR 

08.30  Hl. Messe 

 

MITTWOCH, 17. FEBRUAR 
 

ASCHERMITTWOCH 
Gebotener Fast- und Abstinenztag 

 
11.30  Aschenausteilung 
 

19.30  Hl. Messe 
  Antoniusgedächtnis 
  Aschenausteilung 
 

 
DONNERSTAG, 18. FEBRUAR 

08.30 Hl. Messe 
 
FREITAG, 19. FEBRUAR 

19.30 Hl. Messe 
20.00 Josefsimpuls, Kirche 
 
SAMSTAG, 20. FEBRUAR 

09.30 Hl. Messe 

 
 

SONNTAG, 21. FEBRUAR 
 

1. FASTENSONNTAG 
 

09.30  Hauptmesse 
  Opfer: Missionsprojekt 
10.30  Hl. Messe 
11.30  Taufe 
19.30  Hl. Abendmesse 
 

 
DIENSTAG, 23. FEBRUAR 
Hl. Polykarp 
 

15.15  Schulmesse (5./6. Klasse) 
 
MITTWOCH, 24. FEBRUAR 
HL. MATTHIAS 
 

08.00  Stille Anbetung 
08.30  Hl. Messe 

 
DONNERSTAG, 25. FEBRUAR 

08.30 Hl. Messe 
 
FREITAG, 26. FEBRUAR 

19.30 Hl. Messe 
20.00  Josefsimpuls, Kirche 
 
SAMSTAG, 27. FEBRUAR 

09.30 Hl. Messe 
 Stiftmesse:  
 Kreszentia & Josef Schuler- 
 Reichmuth, Schwändeli 

 
 

SONNTAG, 28. FEBRUAR 
 

2. FASTENSONNTAG 
 

09.30  Hauptmesse 
  Opfer: Missionsprojekt 
10.30  Hl. Messe 
11.30  Taufe 
19.30  Hl. Abendmesse 
 

 
 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen über 
www.pfarrei-rothenthurm.ch,  
am Freitag im «Bote»  
sowie am Aushang vor der Kirche. 
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Papst Franziskus hat das Kirchenjahr 20/21 zum Jahr des Heiligen Josef und auch  

zum Jahr der Familie ausgerufen. Aus diesem Anlass möchte das Bistum Chur  

eine Gebetsinitiative für die Familien starten (siehe Brief unten). Diese Initia-  

tive greife ich als Pfarrer hier gerne auf. Nehmen Sie in Ihrer Familie die  

Anregung des Bischofs für den Abend vom 2. Februar auf. Wenn es  

schwierig ist, Ihre Kinder dafür zu gewinnen, behalten Sie den Frieden und 

beten Sie als Eltern und Grosseltern für Ihre Familie. Wenn Sie alleinerzie- 

hend sind, beten Sie als Mutter/Vater für Ihre Familie. Aber geben Sie Gott  

die Chance durch das Gebet in Ihrer Familie zu wirken. Bei dieser Gelegenheit erinnere ich gerne auch 

an die Herz-Jesu-Freitage (erster Freitag im Monat), wo wir immer abends um 19 Uhr in der Kirche 

besonders für die Familien beten. Gott segne unsere Familien, die lebendige Keimzelle und das 

Fundament jeder gesunden christlichen Gemeinschaft. Vielen Dank. 


